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Verwaltungsvorlage 

 
Geschäftsbereich Oberbürgermeister 

Justiziariat 

 

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat Termin Tagesord- 

nungsart 

TOP Abstimmungsergebnis 

Ja         Nein       Enth. 
Bürgermeisterberatung 07.03.2022 nicht öffentlich   

Verwaltungsausschuss 16.03.2022 öffentlich   

Ältestenrat 21.03.2022 nicht öffentlich   

Stadtrat 29.03.2022 öffentlich   

 

 

 
Inhalt: Änderung § 5 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Plauen 

 

 

 
Grundlage:  

 

 

 

 

§ 36 Abs. 5 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 

2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 

(SächsGVBl. S. 134) geändert worden ist 

Beraten und 

abgestimmt: 

 

 

 

Büro OB 

Beschlüsse die 

aufzuheben bzw. 

zu ändern sind: 

 

 

 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

 

Oberbürgermeister 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 
Die Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Plauen wird wie folgt geändert: 

 

§ 2 Absatz 1 Satz 3 wird geändert in: „Eine Fraktion muss aus 5% der Gemeinderäte, mindestens jedoch zwei 

Mitgliedern des Stadtrates bestehen“. 

 

In § 2 Absatz 2 wird die Angabe „seines Stellvertreters“ durch „seines oder seiner Stellvertreter“ ersetzt. 

 

§ 5 Satz 1 wird geändert in: „Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Sitzung sind vom Oberbürgermeister 

rechtzeitig im elektronischen Amtsblatt auf der Internetseite der Stadt bekanntzugeben. 



 

Sachverhalt: 
1. 

Der Sächsische Landtag hat am 9. Februar 2022 das Dritte Gesetz zur Fortentwicklung des Kommunalrechts 

(LT-DS7/7991) in der Fassung der Beschlussempfehlung des Innenausschusses des Sächsischen Landtags (LT-

DS7/8968) beschlossen. Geändert wurde durch dieses Artikelgesetz unter anderem § 35a Absatz 1 der 

Sächsischen Gemeindeordnung. Durch diese Änderung wird die Mindeststärke von Fraktionen des 

Gemeinderates nunmehr gesetzlich definiert und beträgt 5% der Gemeinderäte, mindestens jedoch zwei 

Personen. Diese nunmehr gesetzliche Vorgabe soll in § 2 Absatz 1 Satz 3 umgesetzt werden. 

 

2. 

Durch die Änderung in § 2 Absatz 2 soll klargestellt werden, dass es zulässig ist, wenn eine Fraktion, wie 

teilweise üblich, zwei oder mehr Stellvertreter für den Fraktionsvorsitzenden bestimmt. 

 

3. 

Durch das Dritte Gesetz zur Fortentwicklung des Kommunalrechts wurde ein neuer § 36b Sächsische 

Gemeindeordnung eingefügt, der die Veröffentlichung von Informationen durch die Gemeinde zum 

Gegenstand hat. Nach dieser neuen Vorschrift hat die Gemeinde auf Ihrer Internetseite oder in anderer 

geeigneter Form Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates und seiner 

Ausschüsse sowie die der Tagesordnung beigefügten Beratungsunterlagen zu veröffentlichen, sobald diese den 

Gemeinderatsmitgliedern zur Verfügung gestellt wurden und soweit keine berechtigten Interessen Einzelner 

entgegenstehen. Zudem normiert § 22 der Hauptsatzung der Stadt Plauen, dass sämtliche amtlichen 

Veröffentlichungen, mithin auch amtliche Bekanntgaben und ortsübliche Bekanntgaben, soweit zulässig, 

ausschließlich über das elektronische Amtsblatt erfolgen. Die vorliegende Änderung soll die rechtlich 

notwendige Bekanntgabe entsprechend diesen Regelungen rechtssicher umsetzen. Die zusätzliche Bekanntgabe 

im Aushang im Foyer des Rathauses soll weiterhin erfolgen, nunmehr aber freiwillig. 

 

 

 

 



 

Finanzielle Auswirkungen 
 

  

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?  nein  ja 

Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro  

Folgekosten des Beschlusses 
 nein   

 ja, in der Begründung dargestellt 

Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?  nein  ja 

Anmerkungen:  

 

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses 
 

Bereits veranschlagt?  ja 

  

Veränderung zum Planansatz  neu   mehr  weniger 

Haus-

halts-

jahr 

Betrag in Euro Teilhaushalt 
N

u
m

m
er

 

 Produkt 

 Investition 

 E-Liste 

 INST-Liste 

 Z-Liste 

 Aufwand/Auszahlung   Auszahlung     Auszahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    

    

  Ertrag/Einzahlung   Einzahlung     Einzahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    

    

 

 

 

_______________ _______________ 

Steffen Zenner 
Unterschrift liegt im Original vor 

 
Unterschrift liegt im Original vor 

 

 


	Datum
	OStatus
	Beratungsfolge
	Anlage
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	SMC_BM_VOTEXT5

